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VORLAGE

 
Gremium Status Datum
Ortsgemeinderat Arzbach öffentlich 25.03.2026

 
 
 
Ausschreibung sowie Auftragsvergabe Bauarbeiten Ersatzneubau Brücke "Auf-
der-Trift"
 
 
Hinweis:
Auf die Bestimmungen des § 22 Gemeindeordnung (GemO) über Ausschließungsgründe wird hingewiesen. Alle Beteiligten
werden gebeten, (gegebenenfalls) vorliegende Ausschließungsgründe mitzuteilen.
 

Sachverhalt:
 
Im Bereich „Auf der Trift“ in Arzbach beabsichtigt die Ortsgemeinde, eine in Höhe von
343.000,00 Euro finanziell geförderte Brückenerneuerung durchzuführen. Die 
Projektplanung umfasst den Ersatzneubau der Brücke sowie eine Angleichung der 
angrenzenden Straßenoberflächen. 
Das Planungsbüro hat die Ausführungsplanung erstellt und für die Ausschreibung ein
bepreiste LV beigefügt (s. Sitzungsunterlagen).
Die erforderlichen Geldmittel stehen der Ortsgemeinde zur Verfügung.
Um den finanziellen Förderanteil in Anspruch zu nehmen, sollte die Ausführung der 
geplanten Arbeiten zeitnahe ausgeschrieben sowie formal am 30.06.2026 begonnen 
werden.
 
Unabhängig der Ausschreibungsvorbereitungen der Bauarbeiten wurde bereits eine 
erforderliche bautechnische Prüfung bei den Alof & Harzer Ingenieuren angefragt. 
Die Vergütung dieser liegt aller Voraussicht nach unter 10.000,00 Euro.
Soweit der Ortsgemeinderat dem Ortsbürgermeister die Ermächtigung bis 10.000,00 
Euro erteilt, kann der Auftrag nach Eingang des Honorarangebots vergeben werden.
 
 

Beschlussvorschlag:
 
Die Ortsgemeinde Arzbach beschließt die Freigabe der Ausführungsplanung 
und gibt die Maßnahme zur Ausschreibung frei.
 
Soweit das Ergebnis der Ausschreibung weniger als 10 % über der Summe des
bepreisten Leistungsverzeichnisses liegt, ermächtigt der Ortsgemeinderat den 
Ortsbürgermeister den Auftrag zu vergeben.



 
Sowie das Angebot zur bautechnischen Prüfung der Alof & Harzer Ingenieure 
vorliegt und dieses unter 10.000 Euro liegt, ermächtigt der Ortsgemeinderat 
den Ortsbürgermeister, den Auftrag zu vergeben.
 
 
 
 
 
Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
 
 




